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Vorladungen

sätzlichen Dienstversäumnisses sowie fortgesetzten Nichtbefolgens von Dienst-
vorschriften zu verantworten und als Angeklagter am Montag, 22. April 1991,
10.30 Uhr, im Obergericht Luzern, Hirschengraben 16, 6002 Luzern, zur Haupt-
verhandlung des Divisionsgerichtes 9A zu erscheinen.

Falls der Angeklagte dieser öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird ge-
mäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durchge-
führt.

22. März 1991 Divisionsgericht 9A

Der Präsident: Major Metzger

wegen fortgesetzten vorsätzlichen Dienstversäumnisses und Widerrufs zu ver-
antworten und als Angeklagter am Donnerstag, 25. April 1991, 10.45 Uhr, im
Obergericht Luzern, Hirschengraben 16, 6003 Luzern, zur Hauptverhandlung
des Divisionsgerichtes 8 zu erscheinen.

Falls der Angeklagte dieser öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird ge-
mäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durchge-
führt.

26. März 1991 Divisionsgerichts

Der Präsident: Oberst Widmer
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Vorladung

Dienstverweigerung, fortgesetzter Nichtbefolgung von Dienstvorschriften sowie
Widerrufs zu verantworten und als Angeklagter am Donnerstag, 25. April 1991,
16.45 Uhr, im Obergericht Luzern, Hirschengraben 16, 6003 Luzern, zur Haupt-
verhandlung des Divisionsgerichtes 8 zu erscheinen.

Falls der Angeklagte dieser Öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird ge-
mäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durchge-
führt.

26. März 1991 Divisionsgerichts

Der Präsident: Oberst Widmer
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